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Verwaltungsrat 
kann sein Recht auf 
Auskunft gerichtlich 
durchsetzen 
 
Im Kanton Obwalden ver-
langte ein Verwaltungsrat 
von der Gesellschaft Ein-
sicht in die Bücher und Ak-
ten, vor allem interessier-
ten ihn das Aktienbuch, 
Unterlagen bezüglich Ver-
einbarungen mit Dritten 
und Zahlungen an Dritte 
sowie die Protokolle der GV 
und VR-Sitzungen. 

Die Einsicht wurde dem 
Verwaltungsrat durch die 
Geschäftsleitung verwehrt. 

Er gelangte daraufhin an 
das Kantonsgericht und 
Obergericht Obwalden, die 
beide seine Klage abwie-
sen, da sie keine Rechts-
grundlage sahen. 

Das Bundesgericht hat in 
einem Leitentscheid nun 
Klarheit geschaffen und 
sich für den Verwaltungsrat 
entscheiden. Es erklärte 
u.a., dass das Informati-
onsrecht das Gegenstück 
zur persönlichen Verant-
wortung des Verwaltungs-
rats darstelle und deshalb 
sicherzustellen sei. 
(Quelle: BGE 4A_364/2017 
vom 28.2.2018)   
 
 
 
 
 

Wie umgehen mit 
freiwilliger Mehr-
leistung von 
Mitarbeitern? 
 
Bei flexibel gestalteten Ar-
beitszeiten kann es vor-
kommen, dass Mitarbeiter 
von sich aus länger arbei-
ten, um z.B. eine Arbeit zu 
beenden. Diese zusätzli-
chen Arbeitsstunden sind 
nicht betrieblich angeord-
net und sind keine Über-
stunden. 

Das Unternehmen hat die 
Möglichkeit, diese Stunden 
vom Mitarbeiter kompen-
sieren zu lassen. Oder es 
wird eine Obergrenze fest-
gelegt, bis zu welcher Mit-
arbeitende selbstverant-
wortlich Mehrstunden an-
häufen können. Die Stun-
den, die über diese Grenze 
hinausgehen, werden ent-
schädigungs- und kompen-
sationslos gestrichen, 
wenn es sich nicht um an-
geordnete oder bewilligte 
Überstunden handelt. 

Problematisch wird freiwil-
lige Mehrarbeit, wenn die 
direkte Führungsperson 
diese Mehrstunden nach-
träglich als betriebliche 
Überzeit bewilligt. Einmal 
genehmigte und bewilligte 
Überstunden können nicht 
mehr negiert werden und 
müssen entschädigt wer-
den.  
 
 

Wie sieht die Steu-
erpflicht von arbei-
tenden Kindern 
aus? 
 
Mit der Sommerzeit kommt 
die Zeit der Ferienjobs. 
Minderjährige Schüler ar-
beiten während der Som-
merferien und erzielen so 
Einkommen. Wie versteu-
ern? 

Das minderjährige Kind ist 
zwar Steuersubjekt, aber 
es wird durch den Inhaber 
der elterlichen Sorge ver-
treten. Das bedeutet, dass 
das Einkommen von min-
derjährigen Kindern zum 
ehelichen Gesamteinkom-
men hinzugerechnet wird. 
 
 
Mitwirkungspflicht 
bei Einschätzungen 
bei Zahlungen ins 
Ausland 
 
Grundsätzlich gilt, dass 
steuererhöhende Tatsa-
chen durch die Veranla-
gungsbehörde, steuermin-
dernde Tatsachen durch 
die steuerpflichtige Person 
zu beweisen sind. 

Im vorliegenden Bundes-
gerichtsentscheid ging es 
dabei um eine Barzahlung  

 
 
 
 



 
 
 
einer AG von CHF 37'000 
an einen deutschen Bera-
ter. Das Steueramt und das 
Kantonsgericht St. Gallen 
meldeten erhebliche Zwei-
fel an der Echtheit der vor-
gelegten Rechnung an, vor 
allem weil das Entgelt in 
bar erfolgt sein soll. Sie 
verlangten, dass das Un-
ternehmen mithelfe, die 
Tatsache genauer zu un-
tersuchen. Dagegen 
wehrte sich die Aktienge-
sellschaft. 

Sie argumentierte, dass 
gemäss bundesgerichtli-
cher Praxis eine formell 
richtige Buchhaltung ver-
mutungsweise auch mate-
riell richtig ist und die Be-
weisführung bei der Be-
hörde liegt. Beiden Punk-
ten stimmte das Bundesge-
richt zu, wand aber ein, 
dass bei Zahlungen ins 
Ausland die Untersu-
chungsmöglichkeiten der 
Veranlagungsbehörde ein-
geschränkt seien. Deshalb 
unterliegt die steuerpflich-
tige Person in solchen Fäl-
len einer besonderen Mit-
wirkungspflicht und muss 
beweisen, wer der Empfän-
ger der Zahlung war, Ver-
träge und Korrespondenz 
vorlegen. Andernfalls wird 
Mangels genügendem 
Nachweis des Aufwandes 
der Betrag zum Gewinn da-
zugerechnet. 
(Quelle:  2C_1113/2018 
vom 8.1.2019)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Was sind die Krite-
rien für einen ge-
meinsamen Haus-
halt in Bezug auf 
die Erbschafts-
steuer? 
 
Bei einem Erbfall werden 
Erbschaftssteuern fällig. So 
wird je nach Kanton die 
Steuer nach der Höhe des 
Erbes und nach dem Ver-
wandtschaftsgrad zur er-
blassenden Person berech-
net. Geschwister und Gros-
seltern bezahlen dabei 
meistens mehr als Perso-
nen, die mit dem Erblasser 
während mindestens 5 Jah-
ren in Wohngemeinschaft 
gelebt haben.  

In einem solchen Fall hatte 
das Bundesgericht zu urtei-
len, was als «gemeinsamer 
Haushalt» gilt. Es ging um 
ein Geschwisterpaar, das in 
einem Haus, aber in zwei 
komplett separat ausge-
statteten Wohnungen 
lebte. 

Das Steueramt des Kan-
tons Aargau besteuerte die 
Schwester nach dem Tod 
ihres Bruders, wie wenn sie 
nicht zusammengelebt hät-
ten, also nach dem Ge-
schwistertarif. 

Die Steuerpflichtige erhob 
Einsprache und forderte die 
Anwendung des tieferen 
Steuersatzes für Personen, 
die mit der zuwendenden  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Person während mindes-
tens 5 Jahren in Wohnge-
meinschaft gelebt hätten. 

Das Bundesgericht ver-
neinte eine Wohngemein-
schaft. Bei zwei separaten 
Wohnungen beschränke 
sich das Leben auf die ei-
gene Wohnung und gelte 
nicht als Wohngemein-
schaft.  
 
Steuerdomizil von 
Aktiengesellschaf-
ten 
 
Einmal mehr hat das Bun-
desgericht bestätigt, dass 
das Steuerdomizil einer 
Aktiengesellschaft nicht 
nur vom statutarischen 
Sitz abhängig ist. 

Es urteilte in einem Fall ei-
ner Gesellschaft, die ihren 
Sitz im Kanton Zug hatte. 
Der Hauptaktionär mit über 
50% Anteil wohnte im Kan-
ton Tessin, hatte dort eine 
Wohnung und ein Schiff. 
Alle Mitarbeiter der Aktien-
gesellschaften wohnten 
ebenfalls im Kanton Tessin. 
Deshalb entschied das Ge-
richt, dass das Hauptsteu-
erdomizil sich im Kanton 
Tessin befindet, ausser die 
Gesellschaft kann bewei-
sen, dass ihre tatsächliche 
Verwaltung im Kanton Zug 
stattfindet. 

In einem weiteren Fall 
hatte die Gesellschaft ihren 
Sitz in Zug, führte dort die  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
GV durch, hatte Räumlich-
keiten angemietet und er-
ledigte auch kleinere admi-
nistrative Tätigkeiten dort. 
Die Haupttätigkeiten waren 
jedoch im Kanton Zürich. 
Das Gericht entscheid hier, 
dass die Tätigkeiten der 
Gesellschaft im Kanton Zug 
unerheblich seien und des-
halb die Betriebsstätte, die 
Verwaltung und das Steu-
erdomizil im Kanton Zürich 
sei. 
(Quelle: BGE 2C_373/ 
2018 vom 31.1.2019 und 
BGE 2C_627/2017 vom 
1.2.2019)  
 
Dienstbarkeiten bei 
Grundstückkauf ge-
nau prüfen 
 
Die Käuferin eines Grund-
stücks wollte ihren Kauf-
vertrag für eine Liegen-
schaft rückgängig machen. 
Sie behauptete vor Gericht, 
dass sie erst nach dem 
Kauf bemerkt, dass auf 
dem Land nicht gebaut 
werden darf. Die Käuferin 
berief sich auf einen 
Grundlagenirrtum. Sie un-
terlag vor allen Instanzen. 

Das Bundesgericht begrün-
dete seinen Entscheid da-
mit, dass im öffentlichen 
Kaufvertrag das «Pflanz- 
und Benützungsrecht» als 
eine auf dem Grundstück 
liegende «Last» aufgeführt 
war. Die Käuferin hatte bei 
der Beurkundung aus-
drücklich angegeben, den 
Wortlaut dieser Dienstbar-
keit zu kennen. (Quelle: 
BGE 4A_461/2016 vom 10. 
Februar 2017)  
 
 
 

 
 
 
Noch etwas zum 
Schmunzeln: «Das 
Geld ist einfach ver-
schwunden» gilt 
vor Gericht nicht als 
detaillierte 
Bestreitung 
 
Vor Bundesgericht erschien 
ein Steuerpflichtiger, der 
eingeschätzt worden war. 
Er erklärte, dass er das 
Geld, das die Steuerbehör-
den als Einnahmen dekla-
rierten, nie gesehen habe. 
Er glaubt zwar schon, dass 
das Bargeld «irgendwie» 
geflossen sei, aber schluss-
endlich sei es «verschwun-
den». Das Bundesgericht 
lehnt diese Begründung als 
detaillierte Bestreitung ab. 
(Quelle: BGE 2C_736/2018 
vom 15.2.2019)  
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